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Das Jahrhunderte lange Feh-
len von Staatlichkeit auf 
subnationaler Ebene hat au-

ßerdem die Position staatlicher Insti-
tutionen und individueller Akteure 
geschwächt. Die Kompensierung des 
Fehlens von bürgernahen, unterstüt-
zend wirkenden staatlichen Mechanis-
men erfolgte somit vorrangig durch 
die vorhandenen traditionell-sozialen 
Netzwerke. 

Um diese durch Kriegseinflüsse in 
Mitleidenschaft gezogenen, traditio-
nellen Strukturen zu „demokratisie-
ren“ und somit eine gewisse Annä-
herung des afghanischen Staates an 
die Zivilbevölkerung zu gewährlei-
sten, wurden nicht nur allein ca. 135 
Millionen US-Dollar für Parlaments-
wahlen ausgegeben, sondern zusätz-
lich bisher 450 Millionen US-Dollar1 
für das „Nationale Solidaritätspro-
gramm“ (NSP, National Solidarity Pro-
gram) durch die Weltbank und weitere 
internationale Geber bereitgestellt. 
Ziel dieses Programmes ist es einer-
seits infrastrukturelle Unterstützung 
bei der Bevölkerung zu leisten und 
andererseits traditionelle Macht- und 
Denkstrukturen in Richtung demo-
kratischer Interaktion zu beeinflus-
sen. Die Weltbank versucht hierbei 
den afghanischen Staat als durchfüh-
rende Institution zu stärken, indem 
sie die NSP Gelder durch den Afgha-

nistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 
schleusen, um dadurch dem Staat auf 
lokaler Ebene eine gewisse Legitima-
tion zuteil werden zu lassen. 

Im Rahmen dieses Programmes 
sollte eine Quotenregelung für 
Frauen unterstützend zu den reprä-
sentativen „Dorfwahlen“ gewährlei-
sten, dass auch auf der jahrhunder-
telang vernachlässigten Dorfebene 
Frauen endlich ein Mitspracherecht 
zumindest in der Wahl von lebens-
notwendigen Projekten innerhalb 
ihrer Gemeinschaft erhalten. Die-
se Wahlen, durchgeführt durch 21 I/
NGOs (u.a. CARE, Aga Khan Founda-
tion, Afghanaid, etc. ), sollten darüber 
hinaus garantieren, dass vorrangig 
die schwachen Mitglieder der Dorf-

gemeinschaften, wie z.B. Landlose, 
ethnische Minderheiten und insbe-
sondere Frauen als gleichwertige Mit-
glieder innerhalb der afghanischen, 
hierarchisch strukturierten subnati-
onalen Ebene wahrgenommen wer-
den. So ist nach langer Forschung2 im 
Rahmen dieses Programmes festzu-
stellen, dass die Programmdesigner 
dieses umfangreichen, kommunalge-
leiteten und als das „Allheilmittel“ 
der Entwicklungsstrategien durch 
UNDP und Weltbank erkorenen Pro-
gramms Realitäten der afghanischen 
Gesellschaft außer Acht gelassen ha-
ben. Neben der Tatsache, dass es un-
möglich scheint, innerhalb von weni-
ger als sieben Jahren State-Building zu 
forcieren, d.h. einen vom Ansatz her 
demokratischen Staat zu etablieren, in 
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schlechterverhältnisse im Wege
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Afghanistan ist ein zu tiefst traditionell verankertes Land. Ein besonderes Merkmal 
der traditionellen Gesellschaft Afghanistans ist ihre Ablehnung von westlich ge-
prägten, staatlichen Strukturen. Dies äußert sich nicht zuletzt darin, dass der Staat 
bisher auf subnationaler, also lokaler, Distrikt- und Provinzebene kaum Legitimation 
erfährt.
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welchem bis dato alles Staatliche als 
nahezu feindlich, korrupt und ent-
fernt wahrgenommen wurde, kommt 
erschwerend hinzu, dass Traditionen 
und Normen auch von Frauen selbst 
ausgelebt werden. 

Bemühungen, Frauen ein Mitspra-
cherecht in weit abgelegenen Periphe-
rien Afghanistans, mit einer hohen 
Mehrheit an Analphabeten, zu ge-
währleisten, stoßen mancherorts auch 
auf Unverständnis der Frauen selbst. 
Bei eigenen Forschungen wurde fest-
gestellt, dass es Frauen vor allem in 
paschtunischen Gebieten als Angriff 
auf ihre Ehre empfinden, sich mit 
fremden Männern im selben Zimmer 
aufzuhalten und über mögliche Dorf-
projekte zu diskutieren. Traditionen 
und Normen, die seit Jahrhunderten 
gepflegt werden und teilweise wenig 
mit den Vorgaben der Sharia gemein 
haben, werden in Afghanistan genau-
so sehr von Frauen wie von Männern 
gepflegt und gelebt. Deshalb verwun-
dert es bei der unglaublichen Masse 
an Projektgeldern, engagierten Wis-
senschaftlern und Entwicklungs-
helfern in Afghanistan, dass dieser 
Punkt meist ausgeblendet wird. Es 
wird zudem auch gerne ausgeblen-
det, dass Mütter in Afghanistan im 
selben Maße im Kreise der engen Fa-
milie darüber mitbestimmen, ob eine 
12jährige Tochter verheiratet wird 
oder nicht. Es ist erstaunlich zu beo-
bachten, dass vor allem westliche Or-
ganisationen, die sich ausschließlich 

mit der Erstarkung der weiblichen 
Position in der afghanischen Gesell-
schaft beschäftigen, diese Realität au-
ßer Acht lassen und dadurch fehlgelei-
tete Maßnahmen ins Leben rufen, die 
oft das Ziel verfehlen. Solche wenig 
kontextualisierten Maßnahmen kön-
nen im schlimmsten Falle auch Kon-
flikte schüren und somit nicht nur die 
jeweilige Zielgruppe gefährden, son-
dern auch Entwicklungshelfer in Ge-
fahr bringen. 

Gerade diese Traditionen und Nor-
men, die fern der teils demokra-
tischen, teils auf Sharia-Gesetzen 
beruhenden Verfassung3 liegen, un-
terstützen einerseits den Zusammen-
halt innerhalb einer Gemeinschaft, 
aber sind andererseits auch dafür ver-
antwortlich, dass beim Verstoß dieser 
meist ungeschriebenen Gesetze die 
soziale Exklusion erfolgt. In einem 
Land, wo der Staat nahezu noch nie 
in seiner Geschichte in der Lage war, 
der Bevölkerung ausreichend öf-
fentliche Güter (z.B. Sicherheit, Bil-
dung, Nahrungssicherung) bereitzu-
stellen, ist es kaum verwunderlich, 
dass dieses Fehlen durch gemein-
schaftsinterne Strukturen kompen-
siert werden musste. Dieser Mecha-
nismus führt dazu, dass z.B. Frauen, 
die sich nicht dazu bereit erklären ei-
nen Mann zu heiraten, der durch ihre 
Eltern zur Ehe ausgesucht wurde, so-
ziale Exklusion erfahren. Gefestigt 
wird dieser Ausschluss zudem durch 
staatliche Mechanismen, wenn durch 

korruptes Verhalten staatlicher Be-
amten die betroffene Frau für ihr, 
nach westlichem Maßstab nicht nach-
vollziehbares Vergehen ins Gefäng-
nis muss. 

Im Frauengefängnis in Mazar-e-
Sharif, in Nordafghanistan, wurde 
im Rahmen einer Forschung4 festge-
stellt, dass elf der 15 weiblichen Ge-
fangenen wegen Untreue in der Ehe 
oder auf Grund der Verweigerung ei-
nen auserwählten Ehemann zu hei-
raten in ein staatliches Gefängnis 
gesperrt waren. Keiner der Gefäng-
niswärter und Angestellten konnte 
darüber Auskunft geben, weshalb sol-
che Frauen in Gewahrsam gehalten 
werden, ohne ein rechtskräftiges Ur-
teil durch ein staatliches Gericht er-
fahren zu haben. Viele der Frauen be-
richteten, dass sie teilweise bereits seit 
drei bis fünf Jahren darauf warteten, 
vor Gericht vorsprechen zu dürfen. 
Als Grund dafür wurde meist Kor-
ruption genannt: Eine Frau berichte-
te ohne Einverständnis ihrer Eltern 
einen Mann geheiratet zu haben. Die 
Familie dieser Frau bestach die orts-
ansässige Polizei und ließ die Tochter 
festnehmen, die nun seit drei Jahren 
mit ihrer mittlerweile zweieinhalbjäh-
rigen Tochter im Frauengefängnis auf 
ein Urteil wartet. Nach Ihren Anga-
ben würde sie jederzeit aus dem Ge-
fängnis wieder entlassen werden kön-
nen, wenn sie das nötige Geld hätte, 
um sich freizukaufen. Da sie aber wie 
oben bereits beschrieben soziale Ex-
klusion erfahren hat, fühlt sich aus 
ihrer Familie keiner dazu verpflichtet, 
sie und ihre Tochter in den Familien-
kreis wieder aufzunehmen. Hiervon 
sind auch in hohem Maße Kinder der 
Insassinnen betroffen, die durch das 
radikale Ausschließen eines Familien-
mitgliedes, das gegen die Regeln ver-
stoßen hat, in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Im Frauengefängnis in 
Mazar-e-Sharif wurden neben den 15 
Insassinnen 17 Kinder (im Alter von 
neun Monaten bis 13 Jahre) gezählt, 
die ohne jegliche Schuld gemeinsam 
mit Ihrer Mutter gefangen gehalten 
wurden. 

Ka
ri

m
 A

m
in

 u
nd

 M
an

ija
 G

ar
di

zi
 

au
s 

de
m

 D
ok

um
en

ta
rf

ilm
 M

o
ra

l 
C

ri
m

e‘
 2

00
6



�4 | Südasien 4/2008 – 1/2009

Afghanistan

Auch nach eindringlicher Befra-
gung des AIHRC (Afghanistan Inde-
pendent Human Rights Commission) in 
Mazar-e-Sharif konnte nicht festge-
stellt werden, in welcher Form die-
sen Frauen und Kindern von außen 
geholfen werden könnte.5 Die Kom-
mission erklärte sich für machtlos 
und beschuldigte die traditionell-kon-
servative Gesellschaft und den kor-
rupten Staat für derartige Menschen-
rechtsverletzungen. Abgesehen von 
der NRO Medica Mondiale, die sich in-
ternational um medizinische Versor-
gung und Hilfestellung für Frauen in 
Drittweltländern bemüht, existierte 
weder in Kabul noch in Mazar-e-Sha-
rif eine nationale oder internationale 
Organisation, die durch Rechtshilfe 

gegen Menschenrechtsverletzungen 
in den jeweiligen Frauengefängnissen 
unterstützend wirkte. Auch Medica 
Mondiale hatte zu dem Zeitpunkt le-
diglich eine Lehrerin einmal wöchent-
lich zur Alphabetisierung der Kinder 
dem Gefängnis zur Verfügung ge-
stellt. Mit der Anfechtung der Rechts-
fälle war somit niemand betraut. 

Es drängt sich die Frage auf, was 
all die Jahre der Reformierung und 
des Aufbaus eines funktionsfä-
higen Rechtssystems verändert ha-
ben, wenn es in Afghanistan faktisch 
in nahezu keiner Provinzhaupt-
stadt einen Rechtsanwalt gibt, ge-
schweige denn einen Pflichtvertei-
diger. Dies liegt nicht zuletzt auch 

daran, dass die Kultur des rechts-
staatlich geführten Rechtsstreites in 
Afghanistan keine Relevanz besitzt. 
Rechtsstreitigkeiten werden per se 
auf Gemeinschaftsebene lokal, tradi-
tionell und unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit geführt. Durch westliche 
Vorbilder etablierte Rechtsinstituti-
onen, wie der Provinz- oder Distrikt-
richter weisen bei näherer Befragung 
sogar selbst darauf hin, dass es weit-
aus sinnvoller ist, wenn Rechtsstrei-
tigkeiten durch die jeweiligen tradi-
tionell legitimierten Strukturen auf 
Dorfebene beigelegt werden. Dieses 
Szenario erfährt zusätzliche Un-
terstützung seitens der Zivilbevöl-
kerung, da staatliche Richter und 
Rechtsinstitutionen als absolut kor-
rupt wahrgenommen werden.6

Die GTZ versucht zurzeit im Rah-
men eines Pilotprojektes in Mazar-e-

Alle Bilder auf dieser Seite: Karim Amin und Manija 
Gardizi aus dem Dokumentarfilm Moral Crime 2006
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Sharif, Badakhshan und Kunduz die-
sem Missstand mit Frauenhäusern 
und Rechtsberatung für Frauen ent-
gegenzuwirken. Da das Projekt erst 
dieses Jahr im August gestartet wur-
de, kann derzeit noch keine eindeu-
tige Aussage über die Effektivität ge-
troffen werden. Aber auch hier wird 
wieder versucht gegen die Auswir-
kung dieser traditionell-konserva-
tiven Normen anzukämpfen, anstatt 
sich ernsthaft mit der Ursache auf lo-
kaler Ebene zu beschäftigen.

Die oben erwähnten Demokrati-
sierungsbemühungen rund um das 
Projekt State-Building in Afgha-
nistan lassen leider, aufgrund west-
lich geprägter Vorstellungen, außer 
Acht, dass es meist nicht ausreicht, 
einer Frau in einem Dorf zu ermög-
lichen, einer zur Wahl aufgestellten 
Person ihre Stimme zu geben, um da-
durch Gerechtigkeit zu erfahren; dass 
es nicht ausreicht durch Quotenrege-
lung, zum Teil wenig gebildete, po-
litisch kaum sensible Frauen sym-
bolisch in Landesparlamente und in 
das Parlament in Kabul zu positio-
nieren. Wir müssen beginnen umzu-
denken und nicht das westliche Prin-
zip als allgemeingültige Norm zu 
sehen, sondern versuchen, lokal und 
regional gegebene Traditionen und 
Normengeflechte als Grundlage von 
Entwicklungsprozessen zu verste-
hen. Die Zusammenarbeit mit tradi-
tionellen Institutionen zeigt weitaus 
wirksamere und nachhaltigere Resul-
tate auf, als die Oktroyierung eigener, 
für die afghanische Zivilbevölkerung 
fremder, wenig angepasster Zielvor-
stellungen. Mittlerweile wird diese 
Realität auch von der afghanischen 
Regierung als maßgebliche Prämisse 
zur besseren Verankerung des Staates 
auf subnationaler Ebene wahrgenom-
men. Durch das Independent Directo-
rate for Local Gocernance (IDLG) ver-
sucht Karzai einen besseren Einfluss 
auf die Provinz-, Distrikt- und loka-
len Institutionen zu gewinnen.7

Es bleibt abzuwarten, welchen fak-
tischen Machteinfluss diese Institu-

tion auf eine verbesserte Menschen-
rechtssituation bei der ländlichen 
Bevölkerung ausüben wird. So sind 
es weit verwurzelte und komplexe 
Mechanismen, die sich oftmals un-
serer Vorstellung entziehen, die sol-
che Menschenrechtsverletzungen 
hervorrufen. Es gilt deshalb viel-
mehr, auf die Ursachen dieser Situ-
ation einzugehen, als auf demokra-
tisches „Make-Up“ zu setzen. So 
lange der afghanische Staat nicht in 
der Lage ist eine integere, loyale und 
rechtsstaatlich verankerte Admini-
stration bereitzustellen, so lange Af-
ghanistan als ewiger Rentier-Staat auf 
ausländische Hilfen angewiesen ist 
und somit nur tröpfchenweise west-
lich geprägte Programminhalte im-
plementiert, so lange der Staat nicht 
in der Lage ist eigenständig öffent-
liche Güter bereitzustellen, um Le-
gitimität zu erfahren, so lange wer-
den diese Traditionen das Leben der 
Frauen bestimmen. 

 

Endnoten
1Bis 2010 sollen weitere 450 Millionen US-
Dollar für die Implementierung des Pro-
gramms erwirkt werden. Siehe hierzu www.
nspafghanistan.org (11.11.2008).
2Die Autorin des Textes beendet gerade Ihre 
Promotion an der FU Berlin über das Thema 
Community Driven Development – A Panacea 

for State-Building and Local Governance in Af-

ghanistan?. 
3Die afghanische Verfassung ist keine ein-
deutig demokratische oder islamische. Sie 
besteht aus einem Kompromiss zwischen 
westlicher Rechtsstaatlichkeit und Sharia Ge-
setzen. So sieht die Regelung vor, dass Ver-
fassungsgesetze nur dann Gültigkeit haben, 
wenn diese nicht gegen die Sharia verstoßen. 
In einem solchen Fall wird darauf verwiesen, 
dass zwangsläufig die Regelung aus der Sha-
ria in Kraft tritt. 
4Die Autorin hat gemeinsam mit Karim Amin 
im Jahre 2006/7 zu der Lage der Frauen in 
Frauengefängnissen geforscht. Ergebnis der 
gemeinsamen Forschung ist der Dokumen-
tarfilm Moral Crimes.
5Interview mit AIHRC Direktor am 17.10.2006 
in Mazar-e-Sharif. 
6Vgl. Gardizi, Manija (2007): Afghans‘ Percep-

tion of Corruption. UNDP/IWA, Kabul.
7Das IDLG wird darüberhinaus als stärkende 
Institution zur Machtsicherung Karzais wahr-
genommen. Die Kompetenzen des Innenmi-
nisteriums sind durch die Etablierung des 
IDLG absichtlich verringert worden.


